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produkt

Humira®  40mg Pen/Spritze N1 2 Stück 1.911,53 € N3 6 Stück 5.324,55 €

Hulio®  40 mg Pen/Spritze N1 2 Stück 955,74 € -50% N3 6 Stück 2.805,03 € -47%

Imraldi® 40 mg Pen/Spritze N1 2 Stück 955,64 € -50% N3 6 Stück 2.804,72 € -47%

Amgevita® 40 mg Pen/Spritze N1 2 Stück 955,64 € -50% N3 6 Stück 2.804,72 € -47%

Hyrimoz® 40 mg Pen/Spritze N1 2 Stück 955,61 € -50% N3 6 Stück 2.804,69 € -47%

Idacio® 40 mg Pen/Spritze N1 2 Stück 955,64 € -50% N3 6 Stück 2.804,72 € -47%

  
 
 
 

Verordnung von Adalimumab Biosimilars 
 

Die Vertragspartner – GKV und KVS – haben zur Steuerung der Arzneimittelversorgung und 
Erreichung der vereinbarten Ziele eine Ständige Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die regionale 
Ausgabenentwicklung analysiert, die Verordnungsstrukturen bewertet und situationsbezogene 
Maßnahmen zur Einhaltung der vereinbarten Ziele vorschlägt.  
 
Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) hat aktuell einen Leitfaden zum 
Thema Biosimilars veröffentlicht, diesen können Sie im Internet unter folgendem Link einsehen: 
https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/PDF/Biosimilars.pdf 
 

Fazit der AkdÄ: Biosimilars sind bezüglich der therapeutischen Wirksamkeit, der Verträglichkeit und der 
Sicherheit in allen zugelassenen Indikationen dem jeweiligen Referenzarzneimittel gleichwertig und können 

wie dieses eingesetzt werden.  

   Preisübersicht:  

*Stand Apothekenverkaufspreis 01.06.2020; Quelle Ifap PraxisCenter 

 

Bei der Verordnung ist folgendes zu beachten: 
- Wenn Sie ein Original verordnen und kein aut idem-Kreuz setzen, wird in der Apotheke 

dennoch das teurere Original abgegeben. Es erfolgt kein Austausch wie bei Generika! 
- Nur durch eine namentliche Verordnung des gewünschten Biosimilars wird eine 

Versorgung mit diesem über die Apotheke sichergestellt.  
- Bitte verordnen Sie daher das gewünschte Biosimilar auf dem Rezept namentlich. Es sollte 

auch keine Wirkstoffverordnung erfolgen. 
 

Die Auswahl eines Biosimilars bietet Ihnen bei gleichbleibender therapeutischer Qualität, Wirksamkeit 
und Sicherheit Kosteneinsparungen von bis zu 50%. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir den Einsatz 
biosimilarer Präparate insbesondere bei Neueinstellungen und bei Folgeverordnungen als 
wirtschaftliche Therapieoption zu nutzen. 
 
Bitte nehmen Sie diese Hinweise zum Anlass, Ihre Therapieansätze zu überprüfen und ggfls. zu 
korrigieren. Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns bei Ihnen im Voraus. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
die Kassenärztliche Vereinigung Saarland  

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse 

BKK Landesverband Mitte 

KNAPPSCHAFT Regionaldirektion Saarbrücken 

IKK Südwest 

Sozialversicherung für Landschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)    

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), vertreten durch die Landesvertretung Saarland 
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